
Reiterverein Liebenburg und Umgebung e.V. 

Regelungen zum Umgang mit Corona auf der Reitanlage 

Die Regelungen gelten für den Zeitraum bis zum 30.11.2020, 

der Vorstand behält sich vor, die Regelungen laufend 

anzupassen. 

• Reitsport ist Individualsport und kann weiterhin 

betrieben werden.  

• Jedes in der Reitanlage angemeldete Pferd kann durch 

ein Vereinsmitglied weiterhin auf der Reitanlage 

bewegt bzw. trainiert werden.  

• Aufgrund der Anfahrsituation ist je Pferd eine 

Begleitung (begleitendes Familienmitglied - ein 

Haushalt) erlaubt.  

• Zuschauer sind ausdrücklich nicht erlaubt.  

• Bis zum 30.11.2020 erfolgt kein Unterricht. Zielsetzung 

ist, Ansammlungen von Personen zu vermeiden und die 

Möglichkeit zum individuellen Training zu erhalten.  

• Im Vorraum der Reithalle besteht Maskenpflicht.  

• Abstandsregelungen sind einzuhalten. 

• Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.  

Zur Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionen werden für den 

Zeitraum bis zum 30.11.2020 Anwesenheiten erfasst. Wir 

bitten um Eintragung in die ausgehängten Listen. Name, 

Datum und Uhrzeit sind ausreichend, da die weiteren Daten im 

internen Vereinsregister vorhanden sind. 

 

Der Vorstand 
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